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Keine Bildung von Zwangsverbänden nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes
zum Ballungsraumgesetz

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Kartmann,

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach a.M. hat in ihrer Sitzung am
17.06.2004 u.a. folgenden Beschluss gefasst:

„Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Landesgesetzgeber auf, die wichtige
Bestimmung des Ballungsraumgesetzes in § 8 zu beachten, nach der das Gesetz mit Ablauf
des 31. März 2006 außer Kraft tritt. Der Landesgesetzgeber wird dabei an die Intention
dieser Befristung erinnert, das Gesetz nach 5 Jahren Geltung auf seine Sinnhaftigkeit zu
überprüfen."

Ich leite diesen Beschluss im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung an Sie weiter.

Dieses Schreiben wird gemeinsam mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
in upserern/'olitischen Informationssystem „RIO" auf der Intemetseite der Stadt Offenbach

/.offent/ach.de eingestellt. Wir beabsichtigen auch - der Vollständigkeit halber - Ihre
Ar/jWort hinzuzufügen.
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•eunglicnen Grüßen

Manfred Wirsing
Stadtverordnetenvorsteher


